
■ 'ibis ¥11'^^ 

jer Stadt 

GEESTHACHT 
mit den eheniaflgeri Gemeinde 

DÜNEBERG 

und 

■Gees 



Findbuch der Bestände 
I bis vn 
der Stadt 

GEESTHACHT 
mit den ehemaligen Gemeinden 

DÜNEBERG 
und 

GRÜNHOF-TESPERHUDE 

von 

Andrea Grabhom 

Geesthacht 1985 



HerausgebGr:     Stadt Geesthacht 

Im Selbstverlag 

Auflage:        20O 

Druck im Hause 

Einband und Titelsatz: Korst GmbH, Hamburg. 



Grußwort der Stadt Geesthacht 

Die Stadt Geesthacht hat für sich im verstärkten Maße zum Ziel gemacht, 

in ihrem Kulturangebot neue Akzente zu setzen. Die Vergrößerung bzw. 

der Umzug der Stadtbücherei, die Verwirklichung des Projekts "Krüger' 

sches Haus" als Heimstätte auch für eine heimatgeschichtliche Sammlung 

und die Einrichtung eines Stadtarchivs geben dem Bürger erweiterte Mög- 

lichkeiten, sich mit seiner Geschichte - mit sich selbst als "Kultur- 

wesen" - auseinanderzusetzen. 

Die Erkenntnis beginnt sich durchzusetzen, daß Kulturarbeit auch gerade 

in kleineren und mittleren Gemeinden kein Luxus darstellt, sondern daß 

sich die Identifikation mit einem Ort als "Heimat" stärkt. Sie kann und 

soll ein Bindeglied in der Gemeinde bilden. Die Stadt Geesthacht sieht 

in dieser Aufgabe eine besondere Verpflichtung; denn im Gegensatz zu 

den meisten anderen kommunalen Aufgabenbereichen ist das kulturelle 

Geschehen in den Kommunen gesetzlich nicht geregelt. Dies ermöglicht 

einen echten Handlungs- und Entfaltungsspielraum, um ungehindert von 

staatlichen Reglementierungen kommunale Politik für den Bürger gestal- 

ten zu können. 

Die Herausgabe dieses Findbuches bildet einen Markstein für die örtliche 

Geschichtsschreibung. Wir iioffen, daß diesem - wohl ersten - Schritt wei- 

tere folgen werden. Vor allem wird über eine Öffentlichkeitsarbeit der 

Bürger dazu aufgefordert, an der Auswertung der Quellen - also an der 

Gestaltung seiner eigenen Geschichte - mitzuwirken. Denn - Geschichte 

ist nicht das vergangene, gar das Überholte, sondern die andauernde 

Auseinandersetzung der Gegenwart mit der Vergangenheit. Die Lebhaftig- 

keite und die Vielfalt dieser Auseinandersetzung sind ein Haßstab für 

die Gesundheit eines Gemei.nwesens. 

(Anneliese Schmidt) (Dr. Karsten Ebel) 
Bürgervorsteher Bürgermeister 



Vorwort 

Vorliegendes Findbuch stellt die erste archivische Erschließung der 

Geesthachter Aktenbestände dar. Es gibt dem Benutzer - dem heimatkund- 

lich interessierten Bürger, dem Familienforscher, dem Wissenschaft- 

ler, den Schulen sowie der eigenen Verwaltung - "den Schlüssel" zu 

den hiesigen Archivalien in die Hand. 

Das Manuskript wurde von Andrea Grabhorn im Rahmen einer Arbeitsbe- 

schaffungsmaßnahme angefertigt. Die Arbeiten umfaßten die Sichtung, 

Verzeichnung und Ordnung der Bestände sowie die Kartonierung, Sig- 

nierung und Unterbringung in dem neu eingerichteten Archivmagazin. 

Durch die Benutzungsordnung sowie die mit der Stadtbücherei getrof- 

fenen Regelungen über einen Lesesaal werden die in diesem Findbuch 

erschlossenen Quellen zugänglich gemacht werden. Es ist zu hoffen, 

daß die Herausgabe dieses Findbuches einen Ansporn für die weitere 

Entwicklung des Stadtarchivs Geesthacht als Mittelpunkt der örtli- 

chen Geschichtsschreibung gibt. 

Das Erscheinen des Findbuches  setzt die Arbeiten der am 1. Januar 

1985 gegründeten Archivgemeinschaft der Städte Geesthacht, Lauenburg 

und Schwarzenbek sowie der Gemeinde Wentorf und des Amtes Buchen 

fort. Im August 1984 erschien das Findbuch der Bestände I bis V des 

Stadtarchivs Schwarzenbek; in der nächsten Zeit werden Findbücher 

für die anderen Beteiligten der Archivgemeinschaft erscheinen. Die 

Einrichtung der jeweiligen Archive zusammen mit der Herausgabe 
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der Findbücher markiert einen Abschluß der ersten Phase der lokalen 

Archivarbeit. Von dieser Basis aus können die Archive als kommunale 

Einrichtungen zum ersten Mal ihre Aufgaben erfüllen, archivwürdiges 

Schriftgut amtlicher und privater Herkunft zu verwahren, zu ordnen, 

zu verzeichnen, zu erschließen und zu pflegen. 

"Findbuch" ist ein terminus technicus der modernen Archivwissenschaft. 

Entscheidend bei der Archivarbeit heute ist nicht allein eine auffind- 

bare Lagerung der Unterlagen zu sichern, sondern den Inhalt eines Be- 

standes dem Benutzer zugänglich- zu machen. Die Bezeichnung "Findbuch" 

deutet im Vergleich zu dem Begriff "Verzeichnis" auf diese erschlie- 

ßende Aufgabe der modernen Archivarbeit. 

Ein Aktenverzeichnis ist eine Auflistung von Unterlagen; ein Findbuch 

enthält dagegen eine systematische Durchordnung der archivwürdigen und 

-reifen Unterlagen einer Regislraturgeschichte, um ihren Charakter und so- 

mit auch den Charakter der ihr zugrunde liegenden Verwaltung zum Aus- 

druck zu bringen. Ein Findbuch bildet insofern das primäre Hilfsmittel 

eines Archivs. 

Die im Geesthachter  Stadtarchiv verwahrten Unterlagen setzen erst in 

den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts ein. Nachforschungen haben in- 

des ergeben, daß im Staatsarchiv Hamburg eine Fülle von Material über 

Geesthacht vorhanden ist. Ein Mitarbeiter des Stadtarchivs Geesthacht 

ist zur Zeit in Hamburg damit beauftragt, ein Auswahlverzeichnis der 

im Staatsarchiv verwahrten Unterlagen zu erstellen. Mit der im nächsten 

Jahr zu rechnenden Fertigstellung dieses Auswahlverzeichnisses wird 

dem Benutzer eine Vielfalt von ergänzenden Unterlagen zur Ortsgeschich- 

te zugänglich gemacht werden. Beabsichtigt ist, dieses Verzeichnis 

ebenfalls herauszuben. 
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In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Geesthacht wird zur Zeit eine 

Bibliographie zur Geesthachter Geschichte erstellt. Soweit verfügbar 

wird diese Literatur als Handapparat im Lesesaal der Bücherei dem 

heimatgoschichtlich interessierten Bürger zur Verfügung gestellt. 

Vteiterführende Literaturhinweise werden im Verzeichnis mit Standorts- 

angaben versehen. 

Bestand VII, Karten, wurde von dem Unterzeichnenden gesichtet, ver- 

zeichnet und geordnet. Es schien sinnvoll, diesen Bestand in diesem 

Findbuch aufzunehmen, damit der Benutzer die gesamten Bestände des 

Archivs zusammengefaßt vorfinden kann. 

Geesthacht, im August 1985 ( Dr. Boehart ) 

Stadtarchivar 



Einleitende Bemerkungen 

Zwischen Mai 1984 und April 1985 wurde der Versuch unternonunen, die 

sogenannten Altakten der Stadt Geestliacht zu ordnen und zu archivie- 

ren. Hit dem Begriff Altakte wird dabei dasjenige Schriftgut bezeich- 

net, das vor 1950 entstanden ist. 

Um entsprechend dem Provenienzprinzip die Akten in Bestände einteilen 

und die ursprüngliche Registraturordnung herstellen zu können, mußte 

zunächst untersucht werden, welche Verwaltungen in Geesthacht tätig 

gewesen sind. Dabei ergab sich, daß für Geesthacht folgende Verwal- 

tungsschichten von Bedeutung waren: 

1420 -  1867 beiderstädtische Verwaltung 
des Amtes Bergedorf durch die Hansestädte 
Hamburg und Lübeck. 

1867  -  1373 Bergedorf (Geesthacht) wird entsprechend 
der 1860 in Kraft getretenen Hamburgischen 
Staatsverfassung verwaltet. 

1873 -  1924  Grundlage der Verwaltung ist in dieser 
Zeit die sogenannte Hamburger Landge- 
meindeordnung von 1871. 

1924 - 1937 Maßgebend für die Verwaltung Geesthachts 
ist die Hamburgische Städte- und Landge- 
meindeordnung von 1924. 

1937  -  1945  Auf der Grundlage des sog. GroS-Hamburg- 
Gesetzes vom 26. Jan. 1937 wird Geesthacht 
Stadt des Kreises Herzogtum Lauenburg und 
gehört von nun an zu Preußen. 

1945  -  1950 Die Bestimmungen der britischen Besatzungs- 
macht sind maßgebend für die Verwaltung, 
(vergl. dazu Verordnung Nr. 21 vom 
Ol. April 1946) 

ab 1950       Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung 
bilden von nun an die Gemeinde-, Kreisj- 
und Amtsordnung. 



Entsprechend dieser Chronologie wurde das Aktenmaterial der Stadt 

Geesthacht in vier Bestände eingeteilt; die mit V und VI bezeichne- 

ten erfassen Akten der ehemals selbständigen Gemeinden Düneberg und 

Grünhof-Tesperhude. Bis zu ihrer Eingliederung in die Stadt Geesthacht 

1937 bzw. 1942 gehörten beide Gemeinden zum Kreis Herzogtum Lauenburg. 

Bestand I:    Akten der Gemeindeverwaltung Geesthacht, 
entstanden vor 1924 

Bestand II:    Akten der Stadtverwaltung Geesthacht, 
entstanden zwischen 1924 und 1937 

Bestand III:   Akten der Stadtverwaltung Geesthacht, 
entstanden zwischen 1937 und 1945 

Bestand IV:    Akten der Stadtverwaltung Geesthacht, 
entstanden zwischen 1945 und 1950 

Bestand V:     Akten der Gemeindeverwaltung Düneberg 
(bis 1928 Gemeinde Besenhorst ), 
entstanden bis 1937 

Bestand VI:    Akten der Gemeindeverwaltung Grünhof- 
Tesperhude , 
entstanden bis 1942 

Abweichend von der allgemein üblichen Vorgehensweise war bei der Bestands- 

bildung nicht das Jahr entscheidend, in welchem die Akte abgeschlossen wur- 

de, sondern dasjenige ihrer Entstehung. 

Bei dieser Entscheidung spielten folgende Faktoren eine wesentliche Rolle: 

Die überwiegend in den 20er Jahren angelegten Akten der Kämmerei wurden 

von der heutigen Verwaltung einerseits als Altakten behandelt und dem ent- 

sprechend im Archiv der Altregistratur abgelegt, andererseits aber noch 

zum Teil sporadisch bis heute weitergeführt. Ein Teil des Bestandes wäre 

nach der üblichen Vorgehensweise dem Archiv zugeordnet worden, legte man 

das Abschlußjähr der Akte zugrunde, der andere wäre in der Altregistratur 

verblieben; der Bestand wäre somit unsachgemäß getrennt worden. 

Bei der Bestandseinteilung der anderen Akten wurde oben beschriebender 

Grundsatz ebenfalls angewandt, um Einheitlichkeit zu wahren. 
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Ingesamt habe ich rund 2.000 Akten aufgefunden; am umfangreichsten ist 

der Zeitraum von 1924 bis 1937 dokumentiert mit einem Äktenbestand von 

797 Stück. Aus der vorangegangenen Zeit sind 191 Akten erhalten, der 

nachfolgende Zeitraum wird mit 450 Akten dokumentiert. Aus der unmittel- 

baren Nachkriegszeit existieren noch 239 Altakten; das aus Düneberg und 

Grünhof-Tesperhude übernommene Aktenmaterial umfaßt 207 bzw. 158 Stuck. 

Die Altakten Geesthachts waren vor ihrer Archivierung in den drei Archiv- 

räumen der Stadtverwaltung untergebracht. Dort lagerten sie liegend in 

Stahlregalen oder waren in Pappkartons verpackt. Diese Art der Aufbewah- 

rung entsprach zwar nicht archivarischen Forderungen, hat aber größere 

Schäden verhindert; der -überwiegende Teil der Altakten und Amtsbücher 

befindet sich in einem äußerlich guten Zustand. Die bis ca. 1937 übliche 

Fadenlieftung hat verhindert, daß größere Papierschäden durch Metallteile 

entstanden sind. Die in der Folgezeit angelegten Akten sowie die Bestände 

aus Düneberg und Grünhof-Tesperhude waren überwiegend in Metallheftern 

abgelegt worden und wiesen dementsprechend Metallschäden auf. Diese 

Akten mußten für die zukünftige Lagerung umgebettet werden. 

Die ursprüngliche Verwaltungsordnung der Rrchivalien war völlig verloren 

gegangen.Ein Teil des Schriftguts schien nachträglich nach einer Sachthe- 

mengliederung geordnet worden zu sein, deren Ordnungsprinzipien jedoch 

nicht erkennbar waren. Es war deshalb erforderlich, den gesamten Akten- 

bestand entsprechend den Verwaltungsschichten in Einzelbe,=;tände einzu- 

teilen. 

Für die innere Ordnung der Bestände mußte eine sachthematische Ordnung 

entsprechend den Verwaltungsgliederungen rekonstruiert werden. Dafür stan- 

den zwei Aktenpläne zur Verfügung. Der eine betraf die Akten der Gemeinde- 

verwaltung Düneberg (Bestand V), der andere die der Stadtverwaltung Geest- 

hacht (Bestand II). Letzterer, vermutlich um 1924 entstanden, ist nur un- 

vollständig erhalten, gab aber anhand eines erhaltenen Inhaltsverzeichnisse! 

Anhaltspunkte, auf welchen Kriterien die sachthematische Ordnung der Akten 

einst beruhte. Auch für die innere Ordnung der Bestände I, III, IV und VI 

habe ich versucht, diese sachthematische Gliederung zugrunde zu legen. 



VII 

Bei der Rekonstruktion der alten Aktenordnung habe ich mich bemüht, die- 

ser Gliederung so weit wie möglich zu folgen; die im Findbuch aufgenom- 

menen alten Signaturen - so weit vorhanden - waren dabei ein maßgeblicher 

Gesichtspunkt. 

Bei der Titelaufnahme wurden die geltenden Regeln der Orthographie zu- 

grunde gelegt und heute unübliche Schreibweisen modernisiert. 

(     )  Runde Klanmiern deuten an, daß der Aktentitel von mir 
gebildet bzw. ergänzt wurde. 

r        -j  Eckige Klammern stehen für solche, die von der alten 
Verwaltung gesetzt wurden. 

Steht bei der Laufzeit der Akte ein Komma zwischen 
den Jahreszahlen, heißt dies, daß in der Zwischenzeit 
kein Vorgang hinzugekommen war. 

Bei der Archivierung wurde nicht kassiert. Frühere Kassationen sind nicht 

bekannt, dennoch ist die Aktenüberlieferung lückenhaft. 

Auf eine Konkordanzliste wurde verzichtet, weil die alten Signaturen un- 

ter den entsprechenden Aktentiteln stehen. 

Den Verzeichnissen der einzelnen Bestände ist jeweils ein Vorwort und ein 

Inhaltsverzeichnis vorangestellt. 

CSeesthacht, im April 1985 Andrea Grabhorn 


